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Keine fristlose Kündigung bei geringfügigem Wettbewerbsverstoß
Wenn in einem Handelsvertretervertrag der Verstoß gegen ein vertraglich ver-
einbartes Wettbewerbsverbot als wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung 
benannt ist, so steht dies einer Vertragsauslegung nicht entgegen, nach der Wett-
bewerbsverstöße, die unter Würdigung aller Umstände so geringfügig sind, dass 
durch sie das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmer und Handelsvertreter 
bei verständiger Würdigung nicht grundlegend beschädigt wird, nicht - zumindest 
nicht ohne vorherige Abmahnung - zur fristlosen Kündigung berechtigen.

BGH, Urteil vom 10.11.2010 – Aktenzeichen VIII ZR 327/09

Dass geringfügige Vertragsverletzungen keinen wichtigen Grund für eine fristlose Kün-
digung sein können, ergebe sich – so der BGH - bereits aus dem auf die Umstände des 
Einzelfalles bezogenen Begriff des wichtigen Grundes. Im Handelsvertreterrecht sei die 
Beschränkung des Rechts zur außerordentlichen Kündigung auf schwerwiegende Ver-
tragsverletzungen in besonderer Weise geboten, weil das Vorliegen eines wichtigen Kün-
digungsgrundes wegen schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters gemäß § 89b Abs. 
3 Nr. 2 HGB den Verlust des Ausgleichsanspruchs zur Folge hat. Darauf habe das Beru-
fungsgericht – OLG Stuttgart mit Urteil vom 30.11.2009 Az. 5 U 52/09 - mit Recht hinge-
wiesen.

Der BGH habe gerade nicht entschieden, dass Wettbewerbsverstöße, die sich bei Wür-
digung aller Umstände als geringfügig darstellten, in jedem Fall zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund berechtigen würden, wenn der Verstoß gegen das Wettbewerbsver-
bot im Vertrag als Beispiel für einen wichtigen Kündigungsgrund genannt sei.

In dem von der Revision herangezogenen Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Okto-
ber 1955 (II ZR 75/54, HVR Nr. 105) habe der II. Zivilsenat ausgeführt, dass es bei einer 
vertraglichen Festlegung, dass eine Verletzung des Wettbewerbsverbots (stets) zur sofor-
tigen Kündigung berechtigen soll, grundsätzlich keiner umfassenden Zumutbarkeitsprü-
fung bedürfe, dass aber gleichwohl zu prüfen sei, ob der Unternehmer gegen Treu und 
Glauben handele, wenn er sich auf das vertragliche Kündigungsrecht beruft. Damit habe 
der Bundesgerichtshof auch in dieser Entscheidung Raum gelassen für eine Würdigung 
der Umstände des Einzelfalles, auch wenn er gefordert habe, dass bei dieser Prüfung auf-
grund des vertraglich vereinbarten Kündigungsrechts ein weit schärferer Maßstab anzu-
legen sei, als wenn es nur um die Frage gehe, ob ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne 
des Gesetzes zu verneinen sei.

Stärker noch werde das Erfordernis der Würdigung der Umstände des Einzelfalles im Ur-
teil des II. Zivilsenats vom 6. Dezember 1956 (II ZR 245/55, HVR Nr. 203) hervorgehoben. 
Danach könnten die Vertragsparteien nicht jedes geringfügige Vorkommnis von vornher-
ein als einen wichtigen Kündigungsgrund gelten lassen. Vielmehr müsse trotz Vorliegens 
einer derartigen Vereinbarung im Einzelfall festgestellt werden, ob der Vorfall so schwer-
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wiegend sei, dass dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet 
werden könne. Dabei sei es für die Beurteilung der Zumutbarkeit allerdings von Bedeu-
tung, dass die Parteien durch die Hervorhebung bestimmter Tatbestände zu erkennen 
gegeben haben, dass sie einen besonderen Wert auf einen Nichteintritt dieses Tatbe-
stands legten.

Der Rechtsprechung des II. Zivilsenats hätten sich der VII. und der I. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs angeschlossen (Urteile vom 24. Januar 1974 - VII ZR 52/73, WM 1974, 350 
unter 1; vom 7. Juli 1988 - I ZR 78/87 unter II 1 und III 1, HVR Nr. 643). Im Urteil des VII. 
Zivilsenats vom 24. Januar 1974 (VII ZR 52/73) werde ausdrücklich hervorgehoben, dass 
ein vertragliches Konkurrenzverbot unter besonderen Umständen einschränkend auszu-
legen sein könne. Nichts anderes gelte für die vom Berufungsgericht im Wege der Aus-
legung vorgenommene Ausklammerung geringfügiger Wettbewerbsverstöße aus dem 
Anwendungsbereich der betreffenden Vertragsklausel des Agenturvertrages.

Entgegen der Auffassung der Revision folge auch aus den Ausführungen im Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 7. Juli 1988 (I ZR 78/87, HVR Nr. 643) nicht, dass die vom Beru-
fungsgericht vorgenommene einschränkende Auslegung der betreffenden Vertragsklau-
sel des Agenturvertrages unzulässig wäre. Nach dieser Entscheidung hänge die Berechti-
gung zu einer außerordentlichen Kündigung bei einer vertraglichen Benennung der eine 
vorzeitige Vertragsbeendigung rechtfertigenden Gründe nicht davon ab, dass zusätzlich 
noch besondere Umstände vorliegen müssten, die ein Festhalten am Vertrag unzumut-
bar machten. Auch dazu stehe das Berufungsurteil nicht im Widerspruch. Denn das Be-
rufungsgericht habe die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung vom 14. November 2006 
nicht deshalb verneint, weil es gefordert hätte, dass zu den festgestellten Wettbewerbs-
verstößen zusätzlich noch besondere - hier fehlende - Umstände hinzutreten müssten, 
um die fristlose Kündigung zu rechtfertigen, sondern habe die Vertragsbestimmung dahin 
ausgelegt, dass geringfügige Wettbewerbsverstöße von vorneherein nicht unter die Ver-
tragsbestimmung fielen. An einer solchen einschränkenden Auslegung des Tatbestands 
der Kündigungsklausel sei das Berufungsgericht nicht gehindert gewesen.

Hilfsweise machte die Revision geltend, eine Abwägung der beiderseitigen Interessen hät-
te zwingend zu dem Ergebnis kommen müssen, dass den Beklagten eine Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der regulären Kündigungsfrist nicht zuzumuten ge-
wesen sei, weil das Interesse der Beklagten an einer sofortigen Beendigung des Vertrags-
verhältnisses erheblich höher zu gewichten sei als das gegenteilige Interesse des Klägers. 
Auch damit dringe die Revision nicht durch.

Die Beurteilung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum 
Ablauf der regulären Kündigungsfrist unzumutbar und aus diesem Grund eine fristlose 
Kündigung gerechtfertigt sei, obliege dem Tatrichter. 
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Die Beratung im Vertriebsrecht insbesondere auch die Vertragsprüfung ist eine der we-
sentlichen Leistungen der CDH Organisation für Mitglieder. Nähere Informationen unter:  
www.cdh.de/leistungen/beratung 
Das Urteil ist für eine Veröffentlichung in der Rechtsprechungssammlung HVR-Online vorgese-
hen, die unter www.cdh-wdgmbh.de bestellt werden kann.

Das Revisionsgericht könne die Entscheidung des Tatrichters über das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden wichtigen Grun-
des nur in beschränktem Umfang nachprüfen. Die Wertung durch den Tatrichter binde 
das Revisionsgericht grundsätzlich. Es könne den festgestellten Umständen kein größeres 
oder geringeres Gewicht beimessen, als es der Tatrichter für richtig gehalten habe. Die 
Prüfung müsse sich darauf beschränken, ob das Berufungsgericht den Rechtsbegriff des 
wichtigen Grundes verkannt habe, ob ihm von der Revision gerügte Verfahrensverstöße 
unterlaufen seien, ob es etwa wesentliche Tatumstände übersehen oder nicht vollständig 
gewürdigt habe (st. Rspr.; vgl. Senatsurteil vom 17. Dezember 2008 - VIII ZR 159/07). Das 
sei hier nicht der Fall. Die Revision zeige keinen übergangenen Sachvortrag oder andere 
Rechtsfehler auf. Sie setze nur ihre Gewichtung der beiderseitigen Interessen an die Stelle 
der tatrichterlichen Würdigung.


